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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Es müsse den Parteien überlassen werden, wie sie ihre Wahllisten organisierten,
begründete die Mehrheit der SPK-NR ihren Entscheid, den beiden parlamentarischen
Initiativen für eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter auf Wahllisten keine
Folge zu geben. Irène Kälin (gp, AG) forderte in ihrem Vorstoss (Pa. Iv. 19.440) eine
Änderung der politischen Rechte dahingehend, dass eine paritätische Vertretung der
Geschlechter auf Wahllisten festgeschrieben werden soll. Da nicht alle Parteien Frauen
förderten, stagniere der Anteil von Frauen in kantonalen und kommunalen Parlamenten
sowie in der nationalen Legislative bei 30 Prozent. Zudem sei der Frauenanteil im
Ständerat und in vielen kantonalen Exekutiven «beschämend tief». Jürg Grossen (glp,
BE) forderte Anreize für eine ausgeglichenere Vertretung der Geschlechter auf den
Wahllisten: Fraktionsbeiträge sollten nur an jene Parteien in vollem Umfang ausbezahlt
werden, die Frauen und Männer gleichberechtigt auf ihre Listen setzen (Pa. Iv. 19.460). 
Beide Vorstösse waren noch vor den eidgenössischen Wahlen eingereicht worden. Der
Erfolg der Frauen bei eben diesen Wahlen dürfte zur ablehnenden Mehrheit der SPK-
NR beigetragen haben. Freilich sorgte eine starke Kommissionsminderheit – beide
Vorstösse wurden mit 15 zu 10 Stimmen zur Ablehnung empfohlen – dafür, dass die
beiden Initiativen im Rat diskutiert werden. Es brauche Druck, damit sich alle Parteien
für gleichberechtigte politische Vertretung einsetzten. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.07.2020
MARC BÜHLMANN

Die beiden parlamentarischen Initiativen, mit denen eine ausgewogene Vertretung der
Geschlechter auf Wahllisten gefordert wurde (Pa.Iv. 19.440 von Irène Kälin (gp, AG)
sowie Pa.Iv. 19.460 von Jürg Grossen (glp, BE)), wurden in der Herbstsession 2020 vom
Nationalrat gemeinsam beraten. Die SPK-NR hatte mit je 15 zu 10 Stimmen beantragt,
den beiden Initiativen keine Folge zu geben. In der Debatte machten sich die Initiantin
und der Initiant für ihre Anliegen stark. Die eidgenössischen Wahlen 2019 hätten
gezeigt, dass es eine Rolle spiele, wie viele Frauen auf den Wahllisten vertreten seien.
Der neue Frauenanteil in der grossen Kammer von etwas über 40 Prozent entspreche
praktisch dem Anteil von Frauen auf den Listen, so Irène Kälin. 40 Prozent sei zwar
besser als 30 Prozent – der Anteil vor den eidgenössischen Wahlen 2019 – aber eine
ausgewogene Vertretung der Geschlechter sei damit nach wie vor nicht Realität,
obwohl dies von der Verfassung gefordert werde. Auch Jürg Grossen hob den Anstieg
des Frauenanteils nach den Wahlen hervor, betonte aber auch, dass die weibliche
Hälfte der Bevölkerung «im Bundeshaus nach wie vor deutlich untervertreten» sei. Die
Erfahrung zeige zudem, dass der Frauenanteil rasch wieder erodiere, wenn die
Forderung von Parität nicht umgesetzt werde oder dauernd wieder erkämpft werden
müsse. Dabei seien nicht fixe Quoten anzustreben, sondern Anreize zu schaffen: Nur
noch jene Parteien sollen Fraktionsbeiträge erhalten, die hinsichtlich Geschlecht mit
ausgewogenen Wahllisten antreten. Marianne Binder-Keller (cvp, AG) nahm für die
Kommission Stellung und bezeichnete die beiden Anlegen als «mutierte Varianten
bereits abgelehnter Vorstösse, die Quoten auf Wahllisten forderten». Sie wies darauf
hin, dass sie als Frau gerade aus Gleichstellungsüberlegungen gegen «diese Form von
Kandidierendenobligatorium» sei. Die beiden Initiativen würden implizieren, dass
Frauen nicht in der Lage seien, sich selber durchzusetzen. Frau sein, sei kein Programm
und es wäre ja dann auch die Frage, was passieren würde, wenn es eine Mehrheit von
Frauen im Parlament gebe. Die Mehrheit der Kommission sei überdies nicht der
Meinung, dass Gleichstellung heute verhindert werde. Es werde ja niemand an einer
Kandidatur gehindert und letztlich sei es der Souverän, dem zugetraut werden dürfe,
dass er nicht auf die Wahl von Frauen verzichte, «nur weil sie Frauen sind». Hingegen
sehe es die Mehrheit der Kommission als «undemokratische Einmischung», wenn den
Parteien vorgeschrieben würde, wen sie bei Wahlen nominieren müssten.
Fraktionsbeiträge von der Gestaltung der Listen abhängig zu machen, erachte die SPK-
NR zudem als sachfremd, zentralistisch und unliberal. 
Wie zu erwarten war, wurden die beiden Vorstösse von den geschlossenen Fraktionen
der SP und der GP sowie zumindest bei der Initiative Grossen auch von der Mehrheit
der GLP unterstützt. Die 80 Stimmen (gegen 114 Gegenstimmen) bei der
parlamentarischen Initiative Kälin bzw. die 83 Stimmen (gegen 109 Gegenstimmen) bei
der Initiative Grossen – beide Male ohne Enthaltungen – reichten aber nicht aus und

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2020
MARC BÜHLMANN
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die Anliegen wurden versenkt. Über die Lager der Initiantin und des Initianten hinaus
vermochten die Anliegen praktisch nicht zu mobilisieren, insbesondere nicht bei den
Nationalrätinnen des bürgerlichen Lagers: Nur Céline Amaudruz (svp, GE) und Marianne
Streiff-Feller (evp, BE) unterstützten den Vorschlag von Jürg Grossen und Jacqueline de
Quattro (fdp, VD) die Idee von Irène Kälin. 2

Sind Titel von Gesetzen, über die in einer Volksabstimmung befunden wird,
verständlich? Diese Frage stellte sich Jürg Grossen (glp, BE) und wies in der Begründung
für seine parlamentarische Initiative, mit der er verlangte, dass Titel von Gesetzen mit
dem Inhalt übereinstimmen müssen, auf das Beispiel der «Steuerlichen Belastung der
Kinderdrittbetreuungskosten» hin, über die am 27. September 2020 abgestimmt
worden war. Das Parlament habe ja damals zusätzlich auch die allgemeinen
Kinderabzüge erhöht, was im ursprünglichen Titel des Gesetzes aber nicht ersichtlich
gewesen sei. Es brauche hier mehr Transparenz und die Möglichkeit, den Titel einer
Vorlage – z.B. vor der Schlussabstimmung durch die Redaktionskommission –
anzupassen. 
Die SPK-NR sprach im Oktober 2021 mit 11 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen ihre
Unterstützung für die Idee aus. Sie habe die zuständigen Organe (Kommissionen und
Bundesrat) bereits ermahnt, mehr Sorgfalt bei der Titelgebung von Gesetzen walten zu
lassen, und es brauche hier vielleicht in der Tat eine gesetzliche Grundlage. Noch nicht
klar war für die Kommission allerdings, wer letztlich für die Formulierung der Titel
zuständig sein soll. Einig waren sich die Mitglieder der SPK-NR lediglich, dass diese
Aufgabe nicht der Verwaltung übertragen werden soll. Dieser in einer
parlamentarischen Initiative von Gabriela Suter (sp, AG, Pa.Iv. 20.487) formulierten Idee
gab die Kommission daher keine Folge.
Die SPK-SR argumentierte hingegen Anfang 2022, dass es für dieses Anliegen keine
Gesetzesänderung brauche. Es gebe genügend Möglichkeiten – «und zwar bis zum Ende
des Gesetzgebungsverfahrens» –, um den Titel einer Vorlage anzupassen. Mit 6 zu 2
Stimmen sprach sich die SPK-SR entsprechend gegen Folgegeben aus. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.10.2021
MARC BÜHLMANN

Wird gegen ein Gesetz ein Referendum ergriffen und schafft dieses die Hürden von
Unterschriftenzahl und Sammelfrist, so wird auf den Stimmzetteln zur Abstimmung über
das entsprechende Gesetz jeweils dessen offizieller Titel übernommen. Dies hat zur
Folge, dass nicht immer auf Anhieb erkennbar ist, worüber genau abgestimmt wird. So
lautete etwa die Frage zur Abstimmung über die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs
vom September 2020 «Wollen Sie die Änderung des Bundesgesetzes über den
Erwerbsersatz für Dienstleistende und für Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG)
annehmen?». Der Inhalt der Abstimmungsfrage müsse aber auf dem Stimmzettel
ersichtlich sein, damit die Stimmberechtigten nicht unnötig Zeit aufwenden müssten,
um Inhalt und Titel miteinander zu verknüpfen, forderte Gabriela Suter (sp, AG) im
Dezember 2020 in ihrer parlamentarischen Initiative. Die Abstimmungsfrage müsse klar
und objektiv formuliert werden und dürfe weder irreführend noch suggestiv sein.
Titel von Abstimmungsgegenständen seien für die Bürgerinnen und Bürgern in der Tat
ab und zu unklar, hielt die SPK-NR in ihrem Bericht zur parlamentarischen Initiative
fest. Die Praxis der Titelgebung von Gesetzen müsse verbessert werden, weshalb die
Kommission einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 20.462) von Jürg Grossen (glp, BE)
Folge geben wolle. Die parlamentarische Initiative von Gabriela Suter biete hingegen
keinen Mehrwert, da nicht klar sei, wer denn einen objektiven, nicht irreführenden Titel
formulieren solle. Dies könne nicht am Schluss eines Gesetzgebungsprozesses
geschehen, vielmehr sei es an den am Entscheidungsprozess Beteiligten, mehr Sorgfalt
auf die Titelsetzung zu verwenden. 
Eine Kommissionsminderheit, die in der Nationalratsdebatte in der Wintersession 2021
von Céline Widmer (sp, ZH) vertreten wurde, wollte die beiden parlamentarischen
Initiativen verknüpfen und deshalb auch dem Vorstoss der Aargauer Sozialdemokratin
Folge geben. Gegen diesen Minderheitsvorschlag richtete sich hingegen eine Mehrheit
von 131 zu 53 Stimmen (bei 3 Enthaltungen), die die parlamentarische Initiative Suter
damit versenkte. Diese wurde lediglich von den geschlossen stimmenden Fraktionen
der SP und der GLP und einer Minderheit der GP-Fraktion unterstützt. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2021
MARC BÜHLMANN
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Jürg Grossen (pvl, BE) a déposé une initiative parlementaire pour introduire le principe
de neutralité par rapport à la forme juridique dans la loi fédérale sur l'harmonisation
des impôts directs (LHID). Selon le parlementaire bernois, ce principe permettrait de
corriger une inégalité de traitement entre les PME et les autres entreprises afin qu'elles
puissent lutter à armes égales. 
La Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a
recommandé à sa chambre, par 12 voix contre 10 et 2 abstentions, de refuser l'initiative
parlementaire. Elle estime que le degré de complexité dans l'implémentation du
principe de neutralité est trop fort par rapport aux nombres d'entreprises
potentiellement concernées. De plus, la CER-CN a pointé du doigt le risque d'une
réforme alors que la mise en œuvre de la RFFA est en cours. A l'opposé, une minorité a
estimé qu'il n'était pas possible de faire l'impasse sur une inégalité de traitement qui
entraîne une concurrence déloyale. 
La chambre du peuple a suivi sa commission. Elle a refusé de donner suite à l'initiative
par 116 voix contre 68 et 4 abstentions. Seuls l'UDC et le Verts libéraux ont voté en
faveur de l'initiative parlementaire. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Im Sommer 2019 stimmten die Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen beider
Räte einer parlamentarischen Initiative Wicki (fdp, NW) zu respektive gaben ihr Folge.
Der Initiant hatte mit seinem Anliegen vor, die Abgabepflicht für Unternehmen
bezüglich der Empfangsgebühren, wie sie im RTVG vorgesehen ist, zu modifizieren.
Seiner Meinung nach müsse die Doppelbesteuerung von Arbeitsgemeinschaften
aufgehoben werden, erklärte Wicki. Arbeitsgemeinschaften, darunter zählt er auch
Tochterunternehmen oder andere, beispielsweise durch Holdings miteinander
verbundene Unternehmen, sollen die Empfangsgebühr nicht entrichten müssen, wenn
diese bereits durch die gemeinsame Körperschaft bezahlt wurde. Die Änderung des
RTVG und die neue Bemessung der Abgabepflicht über den Umsatz der Firmen habe
zwar zu einer Erleichterung geführt, dadurch sei aber auch eine Doppelbesteuerung
entstanden, weil auch teilweise ausgegliederte Arbeitsgemeinschaften steuerpflichtig
geworden seien. Gleicher Meinung waren – neben elf Mitunterzeichnenden – auch die
beiden Berner Nationalräte Wasserfallen (fdp, BE) und Grossen (glp, BE), die je eine
gleichlautende parlamentarische Initiative eingereicht hatten.

Die KVF-SR unterstützte das Anliegen mit 9 zu 2 Stimmen und einer Enthaltung.
Vorherrschende Meinung war, dass durch die aktuelle Gesetzgebung der Grundsatz der
Gleichbehandlung aller Abgabepflichtigen verletzt werde und ferner auch der Wille des
Gesetzgebers unzureichend wiedergegeben werde. Die ständerätliche Kommission
begrüsste in diesem Sinne die Stossrichtung der Initiative und eine Ausnahmeregelung
für Arbeitsgemeinschaften. Ins gleiche Horn stiess die KVF-NR, die nicht nur die
Argumentation ihrer Schwesterkommission teilte, sondern auch den gleichlautenden
Initiativen Grossen (Pa.Iv. 19.412) und Wasserfallen (Pa.Iv. 19.411) Folge gab (mit jeweils 19
zu 5 Stimmen). Letztere beiden müssen in der KVF-SR noch traktandiert werden. Weil
jedoch die Initiative Wicki in beiden Kommissionen bereits grünes Licht erhielt, stand
als nächster Schritt bereits die Ausarbeitung des entsprechenden Gesetzesentwurfs
an. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.07.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nachdem die Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen beider Räte im Sommer
2019 einer parlamentarischen Initiative Wicki (fdp, NW; Pa.Iv. 19.413) Folge gegeben
hatten, die die Doppelbelastungen von Arbeitsgemeinschaften bei der Entrichtung der
Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen verhindern will, und die KVF-SR seither
mit der Erarbeitung einer Gesetzesvorlage betraut ist, beschloss ebendiese Kommission
im November 2019 einstimmig, zwei parlamentarischen Initiativen Grossen (glp, BE;
Pa.Iv. 19.412) und Wasserfallen (fdp, BE; Pa.Iv. 19.411) mit identischer Forderung keine

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.02.2020
MARLÈNE GERBER

01.01.65 - 01.01.22 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Folge zu geben. 
Diesem Entscheid widersetzte sich die KVF-NR im Februar 2020. Aufgrund der hohen
Bedeutung des Themas sprach sie sich mit 16 zu 5 Stimmen bei 4 Enthaltungen erneut
dafür aus, den beiden hauseigenen parlamentarischen Initiativen ebenfalls Folge zu
geben. Eine Doppelbelastung von Arbeitsgemeinschaften entspreche nicht dem Willen
des Gesetzgebers, weswegen sie schnellstmöglich zu korrigieren sei.
Die KVF-SR ihrerseits sistierte eine Woche vor diesem Entscheid die Arbeiten zur
Gesetzesänderung für die Umsetzung der parlamentarischen Initiative Wicki. Die
Kommission sehe die Möglichkeit, das Anliegen mit dem angekündigten
Massnahmenpaket zur Förderung der Medien zeitnaher umzusetzen, als das mit einer
separaten Gesetzesrevision der Fall wäre. 7

In der Sommersession 2020 gab der Nationalrat zwei identischen parlamentarischen
Initiativen Wasserfallen (fdp, BE; Pa.Iv. 19.411) und Grossen (glp, BE; 19.412) Folge, die
einfache Gesellschaften von der Pflicht zur Entrichtung einer Unternehmensabgabe
für Radio und TV ausnehmen wollten. Ebendiese Forderung enthielt auch eine
parlamentarische Initiative Wicki (fdp, NW; 19.413), der im Vorjahr bereits Folge
gegeben worden war. Um den Druck für eine rasche Umsetzung hoch zu halten, hatte
die KVF-NR im Unterschied zur KVF-SR beschlossen, den beiden Initiativen ebenfalls
Folge zu geben; der Nationalrat stützte dieses Vorgehen in der Sommersession 2020
diskussionslos. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2020
MARLÈNE GERBER

Oppositionslos beantragte die KVF-SR im April 2021, die parlamentarische Initiative von
Hans Wicki (fdp, NW) «RTVG. Keine Doppelbesteuerung von Arbeitsgemeinschaften»
(19.413) abzuschreiben und damit einhergehend, den beiden gleichlautenden Initiativen
Wasserfallen (19.411) und Grossen (19.412) keine Folge zu geben. Ebenso beantragte sie,
die Motion 20.3140 der WAK-NR abzulehnen.
Die Kommission begründete ihren Entscheid damit, dass diese Anliegen bereits im
Rahmen des von beiden Räten verabschiedeten Entwurf 2 des Medienpakets umgesetzt
worden seien. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.04.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Medienpolitische Grundfragen

Vier gleichlautende und Ende 2018 im Nationalrat eingereichte parlamentarische
Initiativen wurden im September 2019 durch die KVF-NR behandelt. Die Initianten
Aebischer (sp, BE; Pa. Iv. 18.470), Guhl (bdp, AG; 18.471), Feller (fdp, VD; 18.472) und
Grossen (glp, BE; 18.474) zielten auf eine Anpassung von Artikel 93 der
Bundesverfassung, der neu zu einem «Medienartikel» werden sollte. Dazu sollte BV Art.
93, der bisher dem Radio und Fernsehen gegolten hatte, abstrahiert und für die Medien
generell formuliert werden; wie auch die Titel der Initiativen, «Medien in die
Bundesverfassung», bereits ankündigten. 
Begründet wurden die Vorstösse einerseits mit der mangelnden Klarheit der geltenden
Regelung, die gemäss den Initianten einen sehr offenen Begriff von Formen
fernmeldetechnischer Verbreitung von Inhalten verwende. Dies führte in ihren Augen
zu medienpolitischen und -rechtlichen Auseinandersetzungen. Andererseits sei
gegenwärtig die Presse explizit aus dem Artikel ausgenommen, obwohl sie eine wichtige
Rolle in der politischen Meinungsbildung spiele. Dadurch sei die Presse auch von
möglichen Fördermassnahmen ausgeschlossen, obwohl sie unter grossem
ökonomischen Druck stehe. Gleichwohl erbringe sie einen Service public, weshalb
generell von «Medien» gesprochen werden sollte.
Die Initiative Grossen (glp, BE) unterschied sich von den übrigen drei Initiativen
insofern, als sie noch einen fünften Absatz beinhaltete. Dieser sah vor, dass nach wie
vor – das entsprach dem bisher geltenden Wortlaut des Verfassungsartikels – eine
unabhängige Beschwerdeinstanz für Einwände gegen die Inhalte zuständig sein soll. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Neuformulierung von BV Art. 93 solle einen inklusiveren Wortlaut haben und
generell Medien in die Bundesverfassung aufnehmen, statt lediglich Radio und
Fernsehen zu erwähnen. Diese Forderung aus vier parlamentarischen Initiativen
behandelte der Nationalrat in seiner Wintersession 2019 (Pa.Iv. 18.470; Pa.Iv. 18.471;
Pa.Iv. 18.472; Pa.Iv. 18.474). Matthias Aebischer (sp, BE) eröffnete die Diskussion. Darin
erinnerte er an die Vorgänge zum neuen Mediengesetz, das in der Vernehmlassung
derart kritisiert worden war, dass es zwischenzeitlich auf Eis gelegt wurde. Der Grund

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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dieses Misserfolgs liege in der Formulierung des Medienartikels der Bundesverfassung,
der gar kein eigentlicher Medienartikel sei, weil er bloss Radio und Fernsehen benenne.
Dies gelte es mithilfe der vier Initiativen zu beheben. Die Zeiten in denen zur Sendezeit
von Radio- und Fernsehnachrichten kaum jemand auf der Strasse anzutreffen sei, seien
vorbei, sinnierte Aebsicher. Deshalb müssten die modernen Technologien
berücksichtigt werden. Auch wenn Sofortmassnahmen ergriffen worden seien, müsse
die überbrückte Zeit für diese Verfassungsänderung genutzt werde. Ähnlich
argumentierte Olivier Feller (fdp, VD), ein weiterer Initiant, der jedoch den Fokus seiner
Ausführungen auf die Medienförderung legte. Jürg Grossen (glp, BE) erinnerte an seine
eigene Motion aus dem Jahr 2015, worin er bereits die Anpassung des betreffenden
Verfassungsartikels angeregt habe (Mo. 15.3600). Sein weiteres Hauptaugenmerk legte
er auf die künftig wichtiger werdende digitale Nutzung und Informationsverbreitung
medialer Inhalte.
Für die Kommission ergriff ihr Sprecher Gregor Rutz (svp, ZH) das Wort. Er erklärte, die
Mehrheit der Kommission vertrete den Standpunkt, dass die Bundeskompetenzen im
Medienbereich nicht weiter ausgebaut werden sollten, weil staatliche Interventionen im
Medienbereich einer liberalen Demokratie widersprechen würden; sie seien falsch und
gar gefährlich. Allerdings seien in der Kommission auch andere Gründe für ein Nein
vorgebracht worden, so seien die Übergangslösungen durch das RTVG oder das PG als
genügend eingeschätzt worden. Ergänzend fügte der französischsprachige
Berichterstatter Frédéric Borloz (fdp, VD) an, dass ja für das Folgejahr 2020 bereits
Massnahmen angekündigt worden seien, die eine indirekte Medienförderung
ermöglichen sollten. Diese Vorschläge seien abzuwarten. 
In der Abstimmung tat sich ein Links-Rechts-Graben auf, wobei die Ratslinke mit
Unterstützung der GLP die Initiativen unterstützte. Die neu formierte Mitte-CVP-EVP-
BDP Fraktion (M-CEB) stellte sich auf die Seite von FDP und SVP – die sich praktisch
geschlossen gegen die Initiative aussprachen – und lehnte die Initiativen
grossmehrheitlich ab. Diese Konstellation führte zu einer Ablehnung mit 104 zu 83
Stimmen bei zwei Enthaltungen respektive 109 zu 78 und zwei Enthaltungen für die
Initiative Grossen. 11

1) Bericht SPK-NR vom 14.8.20 (Grossen); Bericht SPK-NR vom 14.8.20 (Kälin); Medienmitteilung SPK-NR vom 3.7.20; Pa.Iv.
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2) AB NR, 2020, S. 1589 ff.; Bericht SPK-NR vom 14.8.20
3) Medienmitteilung SPK-NR vom 15.10.2021; Medienmitteilung SPK-SR vom 11.1.2022
4) AB NR, 2021 S. 2639 ff.; Bericht SPK-NR vom 5.11.21
5) BO CN, 2019, pp.2190 s.; Communiqué de presse CER-CN du 05.11.2019; Rapport CER-CN du 13.11.2019
6) Medienmitteilung KVF-NR vom 13.8.19; Medienmitteilung KVF-SR vom 2.7.19; TA, 14.8.19
7) Bericht KVF-NR vom 17.2.20; Medienmitteilung KVF-NR vom 18.2.20; Medienmitteilung KVF-SR vom 11.2.20;
Medienmitteilung KVF-SR vom 5.11.19
8) AB NR, 2020, S. 916 f.
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10) Bericht KVF-NR vom 3.9.19 (3)
11) AB NR, 2020, S. 2187 ff.
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